


FALKENHOF.
PROVINZ WESTPHALEN. — REGIERUNGS-BEZIRK MÜNSTER. — KREIS STEINFURT.

Das laudtagsfähige Rittergut Falkenhof ist in der

Stadt Rheine belegen, ursprünglich der ausgestorbenen Fa-

milie von Falke gehörig gewesen, und durch Heirath von

der freiherrlichen Familie von Morien erworben, welche

es nach 300jährigem Besitz im Jahre 1809 an die Familie

von Basse vererbt hat.

Der jetzige Besitzer ist der Landrath Carl von Basse

zu Steinfurt.

Das Gut besteht aus circa 700 Morgen Acker, Wiesen

und Weiden, und gehorten dazu 82 Eigenbehörige, welche

jedoch grösstentheils ihre gutsherrlichen Abgaben abgelöst

haben. Eben so ist die bedeutende dazu gehörige Jagd-

berechtigung in 17 Kirchspielen durch die neuere Gesetz-

gebung verloren gegangen.
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